
Wahlentscheidung einer Person beobachtet oder Druck aus-
übt, doch ein bestimmtes Kästchen anzukreuzen.97 In seiner
Entscheidung im 59. Band hat das BVerfG die Briefwahl
gebilligt, weil eine hundertprozentige Verwirklichung aller
verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze nicht immer möglich
sei. Der Gesetzgeber hat die verschiedenen konfligierenden
Wahlrechtsgrundsätze in angemessenen Ausgleich zu bringen.
Die Briefwahl fördert die Allgemeinheit der Wahl. Sie ermög-
licht Wahlberechtigten, die aus gesundheitlichen oder anderen
wichtigen Gründen am Wahltag nicht ins Wahllokal gehen
können, die Beteiligung an der Parlamentswahl. Auch wenn
der Berechtigte in seinem Bereich weitestgehend selbst für die
Wahrung des Wahlgeheimnisses und der Wahlfreiheit Sorge
zu tragen hat, werden die gesetzlichen Anforderungen an die
Briefwahl, insbesondere die nach § 36 II 1 BWG nötige eides-
stattliche Versicherung der persönlichen Kennzeichnung des
Stimmzettels sowie die Strafrechtsnorm des § 107 c StGB we-
gen Verletzung des Wahlgeheimnisses, den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen ausreichend gerecht.98 Dass die Brief-
wähler einige Tage vor der Wahl ihre Stimmen abgeben und
daher über einen etwas geringeren Kenntnisstand als die Wäh-
ler am Wahltag verfügen, hält das BVerfG für hinnehmbar.99
Wegen der prinzipiellen Gleichwertigkeit der in Art. 38 I GG
normierten Wahlrechtsgrundsätze ist die zum Teil befürwor-
tete verfassungsrechtliche Pflicht zur Ermöglichung der Brief-
wahl100 abzulehnen.101 Während bis zum Jahre 2008 die Brief-
wahlmöglichkeit nur eingeschränkt möglich war, etwa bei
einem Aufenthalt aus wichtigem Grund außerhalb des Wahl-
bezirks am Wahltag (§ 25 I Nr. 1 BWO aF), wird heute für die
Briefwahl zum Bundestag nicht mehr das Vorliegen besonde-
rer Gründe vorausgesetzt. Dafür mag neben dem Zuwachs an
Briefwählern der Umstand ausschlaggebend gewesen sein,
dass deren tatsächliches Vorliegen in der Praxis ohnehin nicht
kontrollierbar war.102 Man kann diskutieren, ob die momenta-
ne Absenkung des Briefwahlstandards verfassungskonform
ist, zumal sich mancher aus reiner Bequemlichkeit oder aus
Freizeitgründen für die Briefwahl entscheiden mag.103 Ande-
rerseits ist zu berücksichtigen, dass heute Arbeitsplatz und
Familie/enge Freunde vielfach räumlich weit auseinanderlie-
gen und es durchaus eine Vielzahl berechtigter Gründe für

eine Briefwahl geben kann. Weil der bislang verwendete Be-
griff des „wichtigen Grundes“ ohnehin konturenarm ist und
der Gesetzgeber typisierend unterstellen darf, dass die Mehr-
zahl der Personen nur aus gegebenem Anlass per Brief wählen
wird, ist die aktuelle Ausgestaltung im Interesse einer hohen
Wahlbeteiligung sowie der Förderung des Gebrauchs des fun-
damentalen Wahlrechts zurzeit noch als verfassungsgemäß
einzustufen.104

Der Grundsatz der geheimen Wahl gilt auch während der
Phase der Wahlvorbereitung. Das BVerfG lässt hier jedoch
Einschränkungen zu, soweit dies zur ordnungsmäßigen
Durchführung der Wahl notwendig ist.105 Eine Regelung wie
in § 27 I 2 BWG, wonach Landeslisten von Parteien von einer
bestimmten Zahl von Wahlberechtigten persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen sind, lässt sich, da das Quorum
die Ernsthaftigkeit des Wahlvorschlags gewährleisten soll, mit
besonderen, den Grundsatz der Geheimheit der Wahl durch-
brechenden Gründen rechtfertigen106 und ist verfassungs-
mäßig, wenn sich die Wahlberechtigten freiwillig offen-
baren.107 Die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl an ihrem
Ende tangiert den Grundsatz der freien Wahl nicht, weil nicht
die Wahlentscheidung einzelner Wähler individualisiert kund-
gemacht wird.108

(Dieser Beitrag wird – mit Ausführungen zu den Wahl-
rechtsgrundsätzen der Gleichheit und Öffentlichkeit der Wahl
– in der JA 9/2012 fortgesetzt.)

97 Dazu Erichsen Jura 1983, 635 (645).
98 BVerfGE 59, 119 (126).
99 BVerfGE 124, 1 (22).
100 Frowein AöR 99 (1974), 72 (102); differenzierend Erichsen Jura 1983, 635 (645).
101 So auch BVerfGE 15, 165 (167); s. auch v. Münch/Kunig/Trute (Fn. 47) Art. 38

Rn. 20.
102 Zu Letzterem Bryde (Fn. 39) 693.
103 S. dazu Maurer (Fn. 95) § 13 Rn. 13.
104 S. auch Heimann/Kirchhof/Waldhoff/Kirchhof, Verfassungsrecht und Verfassungs-

prozessrecht, 2. Aufl. 2010, 51 f.
105 BVerfGE 5, 77 (82).
106 BVerfGE 4, 375 (387); Jarass/Pieroth/Pieroth (Fn. 42) Art. 38 Rn. 22 a; dabei darf die

Zahl der geforderten Unterschriften nicht unverhältnismäßig sein.
107 BVerfGE 3, 19 (32).
108 BVerfGE 124, 1 (32).
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mit. Das hat sie schon kurz nach der Eheschließung so gehalten, als sich M eine eigene
Angestellte noch nicht leisten konnte; sie hält es aber auch später so, als M noch eine andere
Dame beschäftigt.

Eines Tages wird F beim Überqueren der Straße durch den Autofahrer D verletzt, weil
dieser das Rotlicht der Ampel nicht beachtet. Sie ist sechs Monate so krank, sodass sie weder
in der Praxis mithelfen noch den Haushalt führen kann. M stellt daher während dieser Zeit je
eine Aushilfskraft für das Haus und die Praxis ein und fordert die dafür entstandenen Kosten
von D. Dieser wendet ein, M stehe ein eigener Schadensersatzanspruch nicht zu; einen An-
spruch habe allenfalls F, diese aber sei nicht geschädigt, da sie nach wie vor von M unterhalten
worden sei.

Kann M oder kann F von D Schadensersatz verlangen?

Wie ist es, wenn F nicht verletzt, sondern getötet wurde?

Bearbeitervermerk: Ansprüche nach dem StVG, dem Entgeltfortzahlungsgesetz und dem
SGB V bleiben außer Betracht.

Zur Information: Ursprünglich lautete § 1356 BGB in dem hier relevanten Passus so: „Zu
Arbeiten im Hauswesen und im Geschäfte des Mannes ist die Frau verpflichtet, soweit eine
solche Tätigkeit nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten leben, üblich ist.“

Das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 hielt an der Hausfrauenehe fest und erstreckte die
Mitarbeitspflicht im Geschäft des andern auch auf den Mann: „Die Frau führt den Haushalt in
eigener Verantwortung … Jeder Ehegatte ist verpflichtet, im Beruf oder Geschäft des anderen
Ehegatten mitzuarbeiten, soweit dies nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten leben,
üblich ist.“

Hausfrauenehe und allgemeine Mitarbeitspflicht wurden 1977 aufgehoben.

& LÖSUNG

Anmerkungen:
1. Vorbereitende Überlegungen
Wie gehen Sie im Ernstfall an eine juristische Klausur heran? Manche Bearbeiter schreiben, kaum dass sie
den Sachverhalt gelesen haben, sofort darauf los. Es gibt nur wenige „Überflieger“, die sich dieses
Vorgehen erlauben können. Die meisten können es nicht und bleiben auf diese Weise weit unter ihrem
Niveau. Sie sollten sich daher an eine Arbeitstechnik gewöhnen, die Ihnen hilft, vermeidbare Fehler zu
vermeiden. Ziel muss ein zu Papier gebrachtes Gutachten sein, das sich sehen lassen kann. Was nur auf
Notizzetteln angedeutet ist, hat nicht die Form, die man von einem juristischen Gutachten erwartet.
Zweckmäßigerweise wird die Niederschrift der Lösung in drei Schritten vorbereitet: durch das genaue
Erfassen des Sachverhalts, durch die Herausarbeitung der Fallfrage sowie die gedankliche Erarbeitung der
Lösung (näher dazu Braun, Der Zivilrechtsfall, 4. Aufl. 2008, 32 ff.). Erst im Anschluss daran wird das
Gutachten ausformuliert. Welches Zeitbudget Sie für die einzelnen Schritte vorsehen müssen, um mit der
zur Verfügung stehenden Zeit auszukommen, ist individuell verschieden. Jeder muss das für ihn richtige
Maß daher selbst herausfinden.

2. Erfassen des Sachverhalts
In dem obigen Fall geht es um die rechtlichen Folgen eines Verkehrsunfalls. Involviert sind nicht nur der
Schädiger D und die F als unmittelbar Betroffene, sondern auch deren Ehemann M, dem infolge des
unfallbedingten Wegfalls seiner Ehefrau vermögensrechtliche Nachteile entstehen. Im Ausgangsfall
beruht dieser Wegfall auf einer Verletzung der F, in der Abwandlung ist F getötet worden.
Bildlich könnte man sich diesen Zusammenhang so veranschaulichen:

M F
Mitarbeit (Haus, Praxis)

entfällt

H (Hilfe Haus) K (Hilfe Praxis)

1. Verletzung
2. Tötung

D

Man sieht es auf einen Blick: Eine Skizze erklärt mehr als tausend Worte! Wenn Sie eine solche Zeichnung
während der folgenden Überlegungen sowie der Niederschrift ständig vor Augen haben, müssen Sie

Was ist der Fall?
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